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RS OGH 1979/6/7 13Os72/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1979

Norm

FinStrG §23

Rechtssatz

Die große Menge des Schmuggelgutes kann nur bei Ausmessung der Freiheitsstrafe berücksichtigt werden, nicht aber

bei der Geldstrafe, deren Strafdrohung sich ohnehin an dem (damit hohen) Verkürzungsbetrag orientiert.
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